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Verhältnis begründeten Abhängigkeit bestimmt, mit 
ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur Un
zucht mißbrauchen zu lassen;

3. ein Mann über einundzwanzig Jahre, der eine männ
liche Person unter einundzwanzig Jahren verführt, 
mit ihm Unzucht zu treiben oder sich von ihm zur 
Unzucht mißbrauchen zu lassen;

4. ein Mann, der gewerbsmäßig mit Männern Unzucht 
treibt oder von Männern sich zur Unzucht mißbrau
chen läßt oder sich dazu anbietet.

Gewaltsame Unzucht, Unzucht mit Kindern 
§ 176

(1) Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren wird bestraft,
wer
1. mit Gewalt unzüchtige Handlungen an einer Frau 

vornimmt oder dieselbe durch Drohung mit gegen
wärtiger Gefahr für Leib oder Leben zur Duldung 
unzüchtiger Handlungen nötigt;

2. eine in einem willenlosen oder bewußtlosen Zustande 
befindliche oder eine geisteskranke Frau zum außer
ehelichen Beischlaf mißbraucht, oder

3. mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige Hand
lungen vornimmt oder dieselben zur Verübung oder 
Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe nicht unter sechs Monaten ein.

Notzucht 
§ 177

(1) Mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt 
oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib


